
Rechnungsanschrift:

Firma: Kunden-Nr.: 

Nachname: Vorname:

Straße + Nr.: PLZ

Telefonnr.: Ort und Ortsteil:

E-Mail: Geb.-Datum:

Bankname: BIC:

IBAN:

Öltankgröße:

Ca. Jahresbedarf in 

Liter:

Daten bei evtl. abweichender Lieferanschrift:

Nachname: Vorname:

Straße + Nr.: PLZ/Ort und Ortsteil:

Vereinbarte Monatsrate in EUR:

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ort, Datum: Unterschrift:
 

61184 Karben

Per E-Mail an: info@beck-energie.de

Antrag auf ein BECK ENERGIE – WÄRMEKONTO

BECK ENERGIE GmbH

Dieselstr. 5 

Hiermit beantrage(n) ich (wir) das bequeme Heizöl-Wärmekonto von BECK ENERGIE GmbH unter Zugrundelegung der 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen von BECK ENERGIE GmbH (siehe auch AGB: www.beck-energie.de) wie folgt:

Monatliche Abschlagszahlung am:

01. des Monats: 

15. des Monats:

Eine einmalige Abschlagszahlung von 50% der ersten Rechnung wird nach der Lieferung von Ihrem genannten Bankkonto 

abgebucht.

Folgelieferungen können erst dann ausgeführt werden, wenn die Hälfte des Rechnungsbetrages angespart ist, ggf. durch 

Sonderzahlungen und/oder Anpassung der Monatsrate.

Monatlich werden Abschlagszahlungen in Höhe der vereinbarten Rate, jedoch von mindestens 1/12 des voraussichtlichen 

Jahresbedarfs in EUR von Ihrem Bankkonto abgebucht. So verteilen Sie Ihre Wärmekosten gleichmäßig über das ganze Jahr.  

Einmal jährlich erhalten Sie einen Kontoauszug von uns.

Der zu zahlende Kaufpreis richtet sich nach Listenpreisen am Tag der Bestellung. Es werden keine Gebühren oder Zinsen fällig.

Der Vertrag kann jederzeit zum Monatsende gekündigt werden. Danach werden die offenen Beträge zur Zahlung fällig.

Die Zahlungen erfolgen im Lastschriftverfahren. Sie ermächtigen uns hiermit unwiderruflich, die von Ihnen zu leistenden 

Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten Ihres o.g. Kontos einzuziehen durch Lastschrift einzuziehen. Teileinlösungen werden im 

Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. Dieser Vertrag kann von BECK ENERGIE GmbH Karben und deren Rechtsnachfolgern 

fristlos gekündigt werden, wenn der Einzug der vereinbarten Rate rückbelastet wird.


